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In Beantwortung der von den Abgeordneten Dr6 HAUSER 
und Genossen am 90 60 1976 eingebrachten Anfrage 
!irq 458/J 11 betreffend den Verein nSchvlangerschafts­
beratungsdienat in Wien" beehre ich mich mitzuteilen: 

Bei dem Verein OOSchwangerschaftsberatungsdienst in 

Wienon handelt es sich um einen eingetragenen Verein, 
dessen Bildung von der Sicherheitsdirektion Wien s 

Vereinsangelegenheiten9 mit Bescheid~ Zahl I-SD/675/75 
vom 240 90 1975 9 nicht untersagt wurdso 

Im. ]3j.ldungsverfahrell wurde unter anderem auch die .Ärz·~e .... 

kammer für Wien um Stellu.ngnahme ersuchto Es wurden gegen 
die Statuten keine Einwendungen erhobeno Aus vereinsbe­
hördlicher Sicht bestand kein Grund, die Vereinsbildung 
zu. untersageno 

ZU! Frage 221. 
Nach § 1 der Vereinsstatuten führt der Verein den Namen 
O1!Schwangerschaftsberatungsdienst in Wien"p hat seinen 
Sitz in Wien und erstreckt seine Täti~keit auf das Gebiet ...., 

des :Bundeslandes Wieno 
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§ 2 der Statuten über den Zweck des Vereines lautetg 
"Der Verein p dessen Tätigkeit nicht auf Gewinn gerichtet 
ist,. bezweckt die psychologische und gynäkologische Be­
ra.i.'UD.g von schwangeren Frauen über die AU.frechterhal tu.ng 
oder Ullterbrechnung der Schwangerschaft und die Beteiligung 
an Eir.1richtungen, die zur Erreichur..g dieser Vereinszwecke 
erforderlich sind" ~8 

Hinsichtlich der Mittel zur Erreichu.ng des Vereinszweckes 
ist im § 3 der statuten ausgeführt: 
Ul o ) Der Vereinszweck 3011 durch die in den Absä.tzen 2 u.nd 
:3 angef'ährten ideellen und materi.ellen 11i ttel erreicht 
werden~ 

20) .Als ideelle Mittel dienen:; 
a) Information und Kontaktnahme mit Organisationen~ 

die sich mit den gesellschaftlichen, sozialen und auch 
psychologischen Problemen der Frau, insbesondere der 
schwangeren FTau p befassen~ 

b) Einrichtung einer Informat1onsstelle zu.r Beratull.g 

von Frauen in Schwangerschaftsangelegenheiten~ 

3 .. ) Die.erforderlichen materiellen. Mittel sollen aufge­
bracht werden durchz 

a) Beitr1ttsgebühren und Mitgliedsbeiträge 
b) Spenden 
c ) Entgelte für Bere;tungsleistu.ngeno ilI· 

Z t2 d2.~ ::b"rage n3j bis 5l.,t 

Änf Gl~nd verschiedener Zeitungsartikel (erstmals in der 
nWiener-Wochenzeitungl't vom 180 1 .. 1976 9 sodann im ttK1.1rier lt 

vom 4. 50 1976 und in der uWochenpresse l1 vom 5.5 .. 1976) 
wurde - unter Mitwirkung des Gesundheitsamtes der Stadt 
Wien (Magistratsabteilung 15) - die Tätigkeit dieses 
Vereines eingehend überprüftll' 

, 
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Das Ergebnis der überprtifung hat mich vera~laßt, 
die Bundespolizeidirektion Wien a.'1zuweisen, ein 
Verfahren zur Auflösung des Vereines uSchwangerschafts­

beratungsdienst in Wien" gemäß § 24 des Vereinsgesetzes 
v/egen tlberschrei tung des statll.ten,mässigen Wirkungsbe w • 

reiches einzuleiteno 

--
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